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Öffentliche Bekanntmachung 
 

- Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit - 
 

1. Bebauungsplanvorentwurf „Stützen V“ 
2. Örtliche Bauvorschriften zum Bebauungsplanvorentwurf „Stützen V“ 

 
Gemeinde Emerkingen, Alb-Donau-Kreis 

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Emerkingen hat am 19.12.2022 in öffentlicher Sitzung den Bebau-
ungsplanvorentwurf „Stützen V“, Gemeinde Emerkingen und die dazugehörige Satzung zu den Örtli-
chen Bauvorschriften gebilligt und beschlossen eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach 
§ 3 Abs. 1 BauGB durchzuführen. Gemäß § 13 b Baugesetzbuch in Verbindung mit § 13 a Baugesetz-
buch wird ein beschleunigtes Verfahren durchgeführt. Der erneute Aufstellungsbeschluss wurde in der 
Gemeinderatssitzung am 28.11.2022 gefasst. 
 
Verfahren 
Seit Mai 2017 besteht nach § 13b BauGB die Möglichkeit zur Erschließung von Außenbereichsflächen 
ohne Umweltprüfung, deren Grundfläche kleiner als 10.000 m² ist und die an im Zusammenhang be-
baute Ortsteile anschließen. Mit ca. 8.172 m² überbaubarer Grundfläche wird diese Voraussetzung 
erfüllt. 
Die überbaubare Grundfläche des Plangebiets liegt unterhalb dieses Grenzwertes. Zudem schließt 
das Plangebiet an den im Zusammenhang bebauten Ortsteil an. Da nach § 13b BauGB entsprechend 
der § 13a BauGB Anwendung findet, wird der Bebauungsplan „Stützen V“ im beschleunigten Verfah-
ren aufgestellt. 
 
Die Voraussetzungen des § 13 a BauGB sind erfüllt, da keine Vorhaben festgesetzt sind, die einer 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, es keine Anhaltspunkte für 
die Beeinträchtigung der in § 1 (6) Nr. 7b BauGB genannten Schutzgüter gibt und es keine Anhalts-
punkte dafür gibt, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen 
von schweren Unfällen nach § 50 S. 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind.  
Eine Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB ist nicht erforderlich und von der Erstellung eines Umweltbe-
richts nach § 2a BauGB wird abgesehen.  
 
Eine Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung und eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung wurde 
erstellt. Artenschutzrechtliche Maßnahmen sind zu erbringen und im Schriftlichen Teil des Bebauungs-
planes verbindlich festgesetzt. Auf naturschutzrechtliche Maßnahmen kann im Verfahren nach § 13 b 
BauGB verzichtet werden.   
Der Gemeinderat bezieht die Umweltbelange mit in die Abwägung ein und entscheidet sich dafür, die 
abwägbaren naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen aufgrund der gesetzlichen Möglichkeit 
nicht umzusetzen. 
 
Ziel und Zweck der Planung 
Die Gemeinde Emerkingen beabsichtigt mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Stützen V“ die Er-
weiterung des bestehenden Wohngebiets „Stützen“ zur Deckung des aktuellen Wohnbedarfs. Das 
Baugebiet grenzt an die bisher erschlossenen Bauabschnitte des Baugebiets im Westen an. Mit Aus-
nahme weniger Baulücken im Innenbereich sind vorhandene Baugrundstücke, die direkt einer Bebau-
ung zugeführt werden können, im Ort nahezu ausgeschöpft. Verfügbare Flächenpotenziale befinden 
sich in Privateigentum und sind dem freien Markt nicht zugänglich. 
Der letzte Bauabschnitt des Baugebietes „Stützen IV“ ist nahezu vollständig bebaut. Mit der Aufstel-
lung des Bebauungsplans „Stützen V“ werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Erschlie-
ßung des Wohngebiets geschaffen, eine geordnete städtebauliche Entwicklung in diesem Bereich 



gesichert und dem weiterhin hohen Bedarf an Wohnbaugrundstücken in der Gemeinde Rechnung ge-
tragen. 
 
Die Fläche am westlichen Siedlungsrand von Emerkingen bietet sich für eine geordnete Siedlungs-
arrondierung an, da sich das Baugebiet direkt an den im Zusammenhang bebauten Ortsteil anschließt.  
Die Ausweisung der Art der baulichen Nutzung ist als Allgemeines Wohngebiet vorgesehen.  
 
Im Flächennutzungsplan des Verwaltungsverbands Munderkingen (Fortschreibung, rechtswirksam seit 
08.05.2012) ist der westliche Teil des Plangebiets als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen. In einer 
kleineren Teilfläche im Osten des Plangebiets sind Wohnbauflächen ausgewiesen.  
 
Der Flächennutzungsplan ist gemäß §13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung anzupassen.   
 
Geltungsbereich 
Das Plangebiet befindet sich am westlichen Ortsrand von Emerkingen, im direkten Anschluss an den 
Siedlungsbereich.  
Der räumliche Geltungsbereich umfasst die Flurstücke Nr. 107 (teilweise), 669/1 (teilweise), 685/2, 
670, 670/34, 676, 677, 678, 679 und 680. 
Die Größe des Plangebiets beträgt in dieser Abgrenzung ca. 2,70 ha. 
 
Das Plangebiet wird in nachfolgender Planzeichnung dargestellt: 
 

 
 
Im Einzelnen gilt für den Bebauungsplanvorentwurf die Planzeichnung (Teil A) und der Schriftliche Teil 
(Teil B1.), für den Vorentwurf der Satzung über die Örtlichen Bauvorschriften die Planzeichnung (Teil 
A) und der Schriftliche Teil (Teil B2.), jeweils mit dem Datum vom 19.12.2022. 
 



Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
Es besteht für jedermann die Möglichkeit die Planung mit Vertretern der Verwaltung zu erörtern und 
sich zu der Planung zu äußern. 
 
Der Vorentwurf des Bebauungsplans und der Vorentwurf der Örtlichen Bauvorschriften wird mit Be-
gründung und den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezo-
genen Stellungnahmen und den umweltbezogenen Informationen (hier: Potentialabschätzung Arten-
schutz vom 20.03.2020 und spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) vom 29.03.2021) 
 
 
von Montag, dem 30.01.2023 bis Freitag, dem 03.03.2023, 
 
 
je einschließlich, beim Bürgermeisteramt Emerkingen in 89607 Emerkingen, 
Schlossstraße 23 während der üblichen Öffnungszeiten öffentlich ausgelegt. 
 
Jedermann kann während der angegebenen Auslegungsfrist, also bis einschließlich  
03.03.2023, Stellungnahmen mündlich zur Niederschrift während der Öffnungszeiten bei der Gemein-
deverwaltung Emerkingen (Anschrift siehe oben) vorbringen oder schriftlich an die Gemeindeverwal-
tung Emerkingen richten. Bei schriftlich vorgebrachten Stellungnahmen sollte die volle Anschrift der 
Beteiligten angegeben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können.  
 
Datenschutz 
Im Zuge der Bearbeitung von Stellungnahmen werden darin enthaltene personenbezogene Daten un-
ter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet; die Verarbeitung erfolgt nur zum 
Zweck des Bauleitplanverfahrens. Weitere Informationen zum Datenschutz sind unter der Internet-
adresse der Gemeinde veröffentlicht und liegen mit den o.g. Unterlagen öffentlich aus. 
 
Es wird weiter darauf hingewiesen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der Grund-
lage von Art. 6 Abs. 1 lit. e) EU-DSGVO i. V. m. §§ 1 bis 4c BauGB erfolgt. 
 
 
Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung Emerkingen: 
 
Montag – Freitag  09.00 – 11.30 Uhr;  
Montag   12.30 – 14.30 Uhr 
Donnerstag   14.00 – 18.30 Uhr 
und nach Vereinbarung 
 
 
 
Emerkingen, den 19.01.2023 

 
Paul Burger 
Bürgermeister 
 


